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Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen findet eine freie Versammlung der refor-
mierten Kirchenkommission Maschwanden mit Informationen der reformierten Kirch-
gemeinde statt. 
 
Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz (GG) über Angelegenheiten der Gemeinde von all-
gemeinem Interesse können vor der Versammlung schriftlich beim Gemeinderat oder der 
Primarschulpflege eingereicht werden.  
 
Der Beleuchtende Bericht wird auf Wunsch versandt. Bitte melden Sie sich bei der Ge-
meindekanzlei für ein Abonnement. 
 
Sämtliche Unterlagen zur Gemeindeversammlung können Sie im In-
ternet unter www.maschwanden.ch (Rubrik Politik & Verwaltung – 
Gemeindeversammlung) herunterladen oder im Gemeindehaus zu 
den ordentlichen Öffnungszeiten einsehen. 
 
 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung sind gemäss § 3 des Gesetzes über die politischen Rechte 
(GPR) alle in der Gemeinde Maschwanden wohnhaften (politischer Wohnsitz) Schweize-
rinnen und Schweizer stimmberechtigt, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die 
nicht unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB). 
 
 
Im Auftrag der einladenden Behörden: 
Gemeindeverwaltung Maschwanden 
 
 
 
 
Titelbild & Fotos Seiten 1, 9 und 15 von Hans-Jürg Baum, Modellfluggruppe Grischhei  

http://www.maschwanden.ch/
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A. POLITISCHE GEMEINDE 
 
 

1. Traktandum:  
 Jahresrechnung 2024 
 

Bericht des Gemeinderates 
 

a) Erfolgsrechnung 2024 sowie Erläuterungen zur Situation des Finanzhaushalts 

Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Maschwanden schliesst mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 361'603.40 um CHF 333'333.40 schlechter als budgetiert ab, wobei anstelle des proviso-
risch beantragten ISOLA Beitrags in Höhe von CHF 1'530'700.00 lediglich ein Beitrag von 
CHF 546'9000 definitiv beantragt wird. Der Aufwandüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital 
belastet, womit sich dieses auf CHF 2'182'782.20 reduziert. Das Eigenkapital der Politischen Ge-
meinde bleibt dank dem beantragten ISOLA Beitrag auf einem stabilen Niveau. 
 
Die Eckdaten der Erfolgsrechnung 2024 präsentieren sich wie folgt:  
 

Eckdaten Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung 

Aufwand  CHF 5'613'014.50  CHF 4'813'215.00   CHF  799'799.50 

Ertrag  CHF 5'251'411.10   CHF 4'784'945.00   CHF 466'466.10  

Aufwandüberschuss mit 
ISOLA* 

 CHF    361'603.40   CHF      28'270.00   CHF  333'333.40  

beantragter ISOLA*   CHF    546'900.00   CHF 1'530'700.00   

Aufwandüberschuss ohne 
ISOLA* 

 CHF    908'503.40   CHF 1'558'970.00   

* Individueller Sonderlastenausgleich (ISOLA)   

 
Die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres 2024 fielen in etwa im budgetierten Umfang aus. Wo-
bei der totale einfache Staatssteuerertrag (100 %) CHF 1'373'715.10 betrug. Für das Jahr 2024 
wurde gemäss eigener Berechnung provisorisch eine Steuerkraft je Einwohner in Höhe von 
CHF 2'155.00 errechnet. Dieser Wert liegt deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt, der provi-
sorisch (Stand 10. Februar 2025) auf CHF 4'284.00 je Einwohner geschätzt wird. Entsprechend 
kann, wie in den vergangenen Jahren, für das Jahr 2026 mit einem Ressourcenzuschuss gerech-
net werden. Für das Rechnungsjahr 2024 richtete der Kanton Zürich einen Ressourcenzuschuss 
in Höhe von CHF 1'414'282.00 an die Gemeinden Maschwanden (Primarschule, Politische Ge-
meinde sowie ein Anteil der Sekundarschule) aus. Die Politische Gemeinde erhielt dabei einen 
Anteil von CHF 391'647.00. Trotz Ressourcenzuschuss und höchstem Steuerfuss im Kanton Zü-
rich (130 %) können die Gemeinden von Maschwanden ihre Gesamtaufwendungen nicht selbst 
tragen. Zusätzlich zu den Gebührenerträgen, den Steuererträgen und den üblichen Finanzaus-
gleichsbeiträgen sind die Gemeinden auf die Beantragung und den Erhalt von Beiträgen aus dem 
ISOLA angewiesen, um ihr strukturelles Defizit zu decken. Provisorisch zugesprochen wurde ge-
mäss Verfügung des Kantons Zürich vom 1. November 2023 ein ISOLA Beitrag in Höhe 
CHF 1'530'700.00. Aus der aktuellen Bedarfsermittlung für den individuellen Sonderlastenaus-
gleich resultiert dank massiv höheren Grundstückgewinnsteuererträgen sowie der Rückvergütung 
der Versorgertaxen und sonstigen kleineren Einsparungen noch ein konsolidierter Aufwandüber-
schuss (Politische Gemeinde, Primarschulgemeinde sowie Anteil Sekundarschulgemeinde) von 
rund CHF 546'900.00, der dem maximalen Anspruch auf ISOLA entspricht. Entsprechend wurde 
ein Gesuch um definitive Festlegung des ISOLA Beitrags beim Kanton Zürich im Umfang von 
CHF 546'900.00 eingereicht. Dieses "günstigere" Ergebnis - respektive die Tatsache, dass weniger 
Gelder aus dem ISOLA beantragt werden müssen - ist demnach auf einmalige Erträge zurückzu-
führen und keinesfalls ein Zeichen, dass die Gemeinden künftig ihr strukturelles Defizit besser tra-
gen können. 
 
Es ist nach wie vor so, dass sich gemäss den aktuellen Prognosen der Gesamtaufwand in den 
nächsten Jahren tendenziell erhöhen wird, wobei für die Ertragsseite des Finanzhaushalts nicht 
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mit Zunahmen im gleichen Umfang zu rechnen ist. Zudem sind für die Politische Gemeinde wei-
terhin hohe Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur zu tätigen. Diese belasten sowohl den 
Steuer- als auch die Gebührenhaushalte mit Finanzierungsfolgekosten. Entsprechend werden die 
Gemeinden Maschwanden unter gleichbleibenden Bedingungen nicht auf die Beantragung von 
ISOLA verzichten können und tendenziell auf höhere Beiträge aus diesem Finanzausgleichinstru-
ment angewiesen sein. 
 
Möglichkeiten den Finanzierungsbedarf sowie die laufenden Konsumaufwendungen der Gemeinde 
Maschwanden zu decken, werden gesucht! Zudem befasst sich der Gemeinderat intensiv mit Fra-
gen rund um die Sanierung einzelner Gemeindeliegenschaften sowie mit der kostenmässig güns-
tigen Ausgestaltung der eigenen Gemeindeangebote. 
 
Interne Verzinsung: Der Zinssatz für die interne Verzinsung wurde mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 125 vom 7. August 2021 auf 0.71 % festgelegt. Dieser Zinssatz entspricht dem Durchschnitts-
zinssatz des Fremdkapitals. Verzinst werden jeweils die Guthaben und Verpflichtungen der Ge-
meinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe und die Liegen-
schaften des Finanzvermögens zum Anfangsbestand. Dieser Zinssatz wurde mit Beschluss 
Nr. 105 vom 4. Juni 2024 per 1. Januar 2025 auf 1.05 % erhöht und entspricht damit dem aktuellen 
Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals. 
 
Erfolgsausweis nach Sachgruppen: 
 

Sachgruppe  Rechnung 2024  Budget 2024  Abweichung 

30 Personalaufwand  CHF     767’632.05   CHF     788’815.00   CHF     -21’182.95  

31 Sach- und übriger Betriebs-
aufwand 

 CHF     889’042.87   CHF     954’170.00   CHF     -65’127.13  

33 Abschreibungen VV  CHF     184’123.07   CHF     238’720.00   CHF     -54’596.93  

34 Finanzaufwand  CHF       37’751.98   CHF       26’040.00   CHF      11’711.98  

35 Einlage in Fonds / Spezialfi-
nanz. 

 CHF     115’740.24   CHF         9’670.00   CHF    106’070.24  

36 Transferaufwand  CHF   3’468’474.19   CHF   2’626’550.00   CHF    841’924.19  

39 Interne Verrechnungen  CHF     150’250.10   CHF     169’250.00   CHF     -18’999.90  

Total Aufwand  CHF  5’613’014.50   CHF  4’813’215.00   CHF    799’799.50  

40 Fiskalertrag  CHF     518’960.18   CHF     137’180.00   CHF    381’780.18  

41 Regalien und Konzessionen  CHF                      -     CHF         1’000.00   CHF       -1’000.00  

42 Entgelte  CHF     485’956.78   CHF     454’430.00   CHF      31’526.78  

43 Verschiedene Erträge  CHF            755.35   CHF                      -     CHF           755.35  

44 Finanzertrag  CHF     149’300.37   CHF     142’200.00   CHF        7’100.37  

45 Entnahmen Fonds / Spezial-
finanz. 

 CHF       41’391.92   CHF     124’685.00   CHF     -83’293.08  

46 Transferertrag  CHF   3’904’796.40   CHF   3’756’200.00   CHF    148’596.40  

49 Interne Verrechnungen  CHF     150’250.10   CHF     169’250.00   CHF     -18’999.90  

Total Ertrag  CHF  5’251’411.10  CHF  4’784’945.00   CHF    466’466.10  

Aufwandüberschuss  CHF     361’603.40   CHF       28’270.00   CHF    333’333.40  
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Erläuterungen zu den grössten Abweichungen nach Sachgruppe:  
 
30 Personalaufwand 
Bei der Gemeindeverwaltung wurde nach dem Austritt einer Person eine 60 %-Stelle nicht im sel-
ben Umfang wieder besetzt. Die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft "Dorfstrasse 66" 
wurde jedoch an eine externe Liegenschaftenverwaltung übertragen und das Hochbausekretariat 
erfährt ebenfalls seit Herbst 2024 Unterstützung durch das Ingenieurbüro GPW. 
 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Anschaffungen oder Unterhaltsarbeiten, die für das Jahr 2024 geplant waren, konnten entweder 
im Jahr 2024 noch nicht realisiert werden, oder waren nicht im geplanten Umfang notwendig. Die 
detaillierten Abweichungsbegründungen nach Funktion sind den Erläuterungen zur Erfolgsrech-
nung zu entnehmen. 
 
33 Abschreibungen 
Ein grosser Teil der Abschreibungen verschieben sich in die Folgejahre, da einige Investitionen im 
Rechnungsjahr nicht abgeschlossen oder noch gar nicht realisiert werden konnten. Dies betrifft 
insbesondere die Strassen- und Tiefbauprojekte im Zusammenhang mit der Sanierung der 
Dorfstrasse, des "Kreuzplatzes" sowie der "Dörflibrücke". Für die detaillierten Abweichungsbegrün-
dungen je Funktion (Kostenstelle) sind die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu konsultieren. 
 
36 Transferaufwand und 46 Transferertrag 
Der provisorisch zugesprochene ISOLA Beitrag 2024 wurde dem Transferertrag gutgeschrieben. 
Zugesprochen wurde ein ISOLA Beitrag in Höhe von CHF 1'530'700.00. Aufgrund von höheren 
Erträgen (Grundstückgewinnsteuern, Rückforderung Versorgertaxen) sowie geringeren Aufwen-
dungen, sinkt der mögliche Anspruch an ISOLA, wobei mit der Bedarfsermittlung ein maximaler 
Anspruch in Höhe von CHF 546'900 evaluiert wurde. Die Differenz, die als möglicher Rückerstat-
tungsbeitrag evaluiert wurde, wurde über den Transferaufwand als kurzfristige Rückstellung pas-
siviert. 
 
40 Fiskalertrag 
Die totalen einfachen Staatssteuern (100 %) betragen in der Steuerperiode 2024 
CHF 1'373'715.10. Im Bereich Grundstückgewinnsteuern wurde ein Ertrag von CHF 432'601.20 
erzielt. Budgetiert waren lediglich CHF 50'000.00. 
 
Erfolgsausweis nach Hauptaufgabenbereich (funktionale Gliederung) 
 
Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Maschwanden weist folgende Nettoaufwendungen / Nettoer-
träge je Hauptaufgabenbereich aus: 
 

Hauptaufgabenbereich Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung 

0 Allgemeine Verwaltung  CHF      674’464.10  CHF      706’595.00   CHF    -32’130.90  

1 Öffentliche Ordnung und Si-
cherheit, Verteidigung 

 CHF        85’417.35   CHF      114’000.00   CHF    -28’582.65  

2 Bildung  CHF             300.00   CHF             800.00   CHF         -500.00  

3 Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche 

 CHF      275’419.70   CHF      337’625.00   CHF    -62’205.30  

4 Gesundheit  CHF      516’377.41   CHF      521’100.00   CHF      -4’722.59  

5 Soziale Sicherheit  CHF      273’433.90   CHF      447’590.00   CHF  -174’156.10  

6 Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 

 CHF        85’109.40   CHF      116’710.00   CHF    -31’600.60  

7 Umweltschutz und Raum-
ordnung 

 CHF      119’677.60   CHF      138’270.00   CHF    -18’592.40  

8 Volkswirtschaft  CHF       -48’974.95   CHF       -28’890.00   CHF    -20’084.95  

9 Finanzen und Steuern  CHF  -1’619’621.11   CHF  -2’325’530.00   CHF   705’908.89  

Aufwandüberschuss   CHF      361’603.40   CHF        28’270.00   CHF   333’333.40  
Negative Beträge stellen einen Nettoertrag (Ertragsüberschuss des Hauptaufgabenbereichs) dar. 
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Grundsätzlich liegen sämtliche Nettoaufwendungen der Hauptaufgabenbereiche tiefer als budge-
tiert. Aufgrund des insgesamt besseren Ergebnisses der drei Gemeinden (Politische Gemeinde, 
Primarschulgemeinde und Anteil Sekundarschulgemeinde) fällt daher der zu beantragende ISOLA 
Beitrag geringer aus. Einzelne Details zu den Budgetabweichungen sowie weitere Erläuterungen 
können dem Kapitel der Erfolgsrechnung entnommen werden. 

 
b) Investitionsrechnung 2024 

 
Die Investitionsrechnung 2024 des Verwaltungsvermögens schliesst wie folgt ab:  
 

Eckdaten Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung 

Total Ausgaben   CHF    208’551.05   CHF 2’947’300.00   CHF -2’738’748.95  

Total Einnahmen  CHF      65’258.75   CHF                   -     CHF       65’258.75  

Nettoinvestitionen  CHF    143’292.30   CHF 2’947’300.00   CHF -2’804’007.70  

 
Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von 
CHF 143'292.30 ab. 
 
Es wurden keine Investitionen im Finanzvermögen getätigt. 
 
 

c) Bilanz per 31. Dezember 2024 
 
Die Bilanz der Politischen Gemeinde Maschwanden präsentiert sich in der Jahresrechnung 2024 
wie folgt:  
 

Bilanz per 01.01.2024 per 31.12.2024 

Umlaufvermögen  CHF        2’172’997.26   CHF        4’680’565.68  

Anlagevermögen FV  CHF           765’290.65   CHF           763’780.00  

Total FV  CHF         2’938’287.91   CHF         5’444’345.68  

Anlagevermögen VV  CHF         4’049’707.72   CHF         3’971’778.50  

Total Aktiven  CHF         6’987’995.63   CHF         9’416’124.18  

      

kurzfristiges Fremdkapital  CHF        1’519’899.50   CHF        3’235’283.13  

langfristiges Fremdkapital  CHF        2’069’883.65   CHF        3’070’639.00  

Total Fremdkapital  CHF         3’589’783.15   CHF         6’305’922.13  

zweckgebundenes Eigenkapital  CHF           853’826.88   CHF           927’419.85  

zweckfreies Eigenkapital  CHF        2’544’385.60   CHF        2’182’782.20  

Total Eigenkapital  CHF         3’398’212.48   CHF         3’110’202.05  

Total Passiven  CHF         6’987’995.63   CHF         9’416’124.18  

FV= Finanzvermögen, VV = Verwaltungsvermögen  

 
Die Gemeinde verfügt per 31. Dezember 2024 über Flüssige Mittel in Höhe von rund 
4.3 Mio. CHF. Im Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2028 der Gemeinde Maschwanden vom  
4. Oktober 2024 wurde mit Nettoinvestitionen von rund 9.9 Mio. CHF gerechnet. Diese können 
durch die Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung nur zu einem geringeren Anteil (17 % gem. 
Stand Finanz- und Aufgabenplan) getragen werden. Entsprechend wird die Gemeinde bis Ende 
2028 weitere rund 6 Mio. CHF aufnehmen müssen. Die hohe Liquidität per 31. Dezember 2024 ist 
darauf zurückzuführen, dass die Bauarbeiten an der Dorfstrasse erst im Januar 2025 begonnen 
werden konnten. Die liquiden Mittel wurden entsprechend im Jahr 2025 dringend benötigt. 
 
Das Anlagevermögen im Finanzvermögen wurde per 1. Januar 2023 letztmals neubewertet. 
Eine systematische Neubewertung aller Grundstücke im Finanzvermögen zum Verkehrswert ist 
innerhalb einer Legislaturperiode mindestens einmal vorzunehmen und ist daher in der nächsten 
Legislaturperiode 2026 - 2030 wieder anzugehen. 
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Aufgrund des Aufwandüberschusses sinkt der Bilanzüberschuss im zweckfreien Eigenkapital 
auf CHF 2'182'782.20. Die Eigenkapitalquote beträgt aktuell noch 26 %, was als knapp genügend 
einzustufen ist. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan steigt jedoch der Bedarf an Fremdkapital auf-
grund dem hohen Investitionsbedarf mittelfristig stark an, was die Eigenkapitalquote stark reduzie-
ren wird. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2028 wird die Eigenkapitalquote per Ende 
2028 auf ungenügende 19 % sinken. Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde Maschwanden 
erzielt eine ausgeglichene Rechnung, wenn der Aufwandüberhang durch den Individuellen Son-
derlastenausgleich (ISOLA) ausgeglichen wird. Entsprechend kann die Gemeinde daher das Ei-
genkapital voraussichtlich auf dem Niveau von rund 2.5 Mio. CHF halten, wenn auch künftig ISOLA 
Beiträge in Höhe des Gesamtaufwandüberhangs ausgerichtet werden. Aufgrund des hohen 
Fremdkapitalbedarfs ist eine höhere Finanzierungsbelastung zu erwarten, was sich durch höhere 
Finanzierungsaufwendungen der Erfolgsrechnung in den jeweiligen Rechnungsperioden wider-
spiegeln wird. Dies erhöht wiederum den Gesamtaufwandüberhang, was unter gleichbleibenden 
Bedingungen dazu führt, dass die Gemeinde höhere ISOLA Beiträge beantragen muss. 
 
 

d) Detaillierter Bericht und Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024 
 
Die vollständige Jahresrechnung 2024 mit den detaillierten Erläuterungen können Sie auf der Ge-
meindehomepage herunterladen oder bei der Gemeindeverwaltung zu den ordentlichen Öffnungs-
zeiten einsehen.  

 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die 
Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden zu genehmigen. 
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 
1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 

2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeindevorstand be-
schlossenen Fassung vom 25. März 2025 geprüft. 

 
2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politi-

schen Gemeinde Maschwanden finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. 
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

 
3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prü-

fung zur Kenntnis genommen.  
 
4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jah-

resrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden 
entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 

 
 
Maschwanden, 13. April 2025 
 
Rechnungsprüfungskommission Maschwanden 
 
Gion J. Fravi  Rania Steiner 
Präsident  Aktuarin 

 

 

 

 

 

 
Der originale, unterzeichnete Antrag der Rechnungsprüfungskommission ist auf der 
Seite 10 der Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden einsehbar. 
Die Akten dazu liegen beim Schalter der Gemeindeverwaltung auf und sind online auf der 
gemeindeeigenen Homepage einsehbar.  
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Primarschulgemeinde 
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B. PRIMARSCHULGEMEINDE 
 
1. Traktandum:  
 Jahresrechnung 2024 
 

Bericht der Primarschulpflege 
 
Die Jahresrechnung 2024 der Primarschulgemeinde Maschwanden schliesst wie folgt ab: 

a) Erfolgsrechnung 2024 in CHF: 

Aufwand 2'200'704.13  

Ertrag   2‘562‘744.88 

Ertragsüberschuss  
(Zuweisung an Eigenkapital) 

362‘040.75  

Total 2'562.744.88 2'562'744.88 

 
Einzelne Bereiche der Erfolgsrechnung 2024 in CHF: 

  Rechnung 2024 Budget 2024 

 Aufgabenbereich Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

0 Allgemeine Verwaltung 6‘451.50 0.00 6‘700.00 0.00 

2 Bildung 2‘144‘411.74 173‘006.94 2‘270‘200.00 179‘900.00 

4 Gesundheit 6‘665.84 0.00 8‘500.00 0.00 

9 Finanzen und Steuern 43‘175.05 2‘389‘737.94 58‘200.00 2‘180‘300.00 

 Total 2‘200‘704.13 2‘562‘744.88 2‘343‘600.00 2‘360‘200.00 

 Aufwandüberschuss     

 Ertragsüberschuss 362‘040.75  16‘600.00  

 Total 2‘562‘744.88 2‘562‘744.88 2‘360‘200.00 2‘360‘200.00 

 
 
b) Investitionsrechnung 2024 in CHF: 

Verwaltungsvermögen 

Ausgaben 0.00  

Einnahmen  0.00 

Nettoinvestitionen  0.00 

Total 0.00 0.00 

   

 
Finanzvermögen 

Ausgaben 0.00  

Einnahmen  0.00 

Nettoinvestitionen  0.00 

Total 0.00 0.00 

 
 
c) Kurz-Erläuterungen 

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung 
Die Primarschulgemeinde ist durch die geringe Bevölkerungs- und Schülerzahl eine Gemeinde 
mit vielen Sonderlasten und hat damit Anrecht auf ISOLA (Individueller Sonderlasten Ausgleich). 
In den kommenden Jahren wird man durch die grossen Investitionen kaum auf ISOLA verzichten 
können.  
Die Abschreibung auf die Investition in die Dachsanierung erhöht die Ausgaben für die nächsten 
Jahre und damit die Abhängigkeit vom ISOLA. 
Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 
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Die Schülerzahl der Primarschulgemeinde verzeichnete ein gleichmässiges Wachstum, welches 
derzeit stagniert. Durch die zwei kleinen Schulklassen wurde weniger Pensum gesprochen, was 
die Personalkosten gesenkt hat.  
Die Entfernung der Neophyten im budgetierten Betrag von Fr. 45'000.- wurde zusammen mit der 
Umsetzung des Spielplatzes aus organisatorischen Gründen in das Jahr 2025 verschoben.  
In der Tagesbetreuung wurden die Tarife per 1. August 2024 nochmals erhöht. Mit der Gesetzes-
änderung per 1. August 2019 müssen die Gemeinden eine Tagesstruktur stelle, die dem tatsäch-
lichen Betreuungsbedarf entspricht (VSG § 32 a). Der Bedarf kann derzeit gut abgedeckt werden. 
Einzelne Betreuungsmodule werden zurzeit nicht genutzt. 
 
Investitionen 
Die budgetierten Investitionsausgaben für den Spielplatz über Fr. 60'000.- wurden aus organisato-
rischen Gründen in die Rechnung 2025 verschoben. 
 
Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 
Die Lohnkosten verschiedener Lohnkonti sanken trotz Teuerungsaufrechnung. Dies vor allem 
durch die kleineren Klassen in den unteren Stufen. Das Pensum des Schulleiters wurde mit dem 
Volksschulamt berechnet und bleibt bei 75 %. Im Bereich der Sonderschulung hat es erhebliche 
Mehrkosten (rund Fr. 40'875.-) gegeben. Die Steuereinnahmen waren viel höher als budgetiert (+ 
Fr. 200'000.-). 
 
d)  Detaillierter Bericht und Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024 

Weitere Details zur Jahresrechnung 2024 können Sie auf der Gemeindehomepage herunterladen 
oder bei der Gemeindeverwaltung zu den ordentlichen Öffnungszeiten einsehen. 
 

 
Antrag der Primarschulpflege 
 
Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 der Pri-
marschulgemeinde Maschwanden zu genehmigen. 
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 
1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2024 der Primarschulge-

meinde Maschwanden in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 
19. März 2025 geprüft.  

 
2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Primar-

schulgemeinde Maschwanden finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die 
finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 
 

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prü-
fung zur Kenntnis genommen. 
 

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jah-
resrechnung 2024 der Primarschulgemeinde Maschwanden entsprechend dem Antrag 
der Schulpflege zu genehmigen. 

 
 
Maschwanden, 13. April 2025 
 
Rechnungsprüfungskommission Maschwanden 
 
Gion J. Fravi  Rania Steiner 
Präsident  Aktuarin 

 

 

 

 

 

 
Der originale, unterzeichnete Antrag der Rechnungsprüfungskommission ist auf der 
Seite 6 der Jahresrechnung 2024 der Primarschulgemeinde Maschwanden einsehbar.  
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Ihre Notizen:  
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